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Information: 

Die Wissensdatenbank ist nach den §§ des PTLG geordnet. Wo immer möglich wird auf die 

Bestimmungen in der PTLV verwiesen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Geltungsbereich 

 
§ 1 Geltungsbereich  
Hinweis: Ab dem 01. Januar 2024 gilt das neue Gesetz über den Personentransport mit Taxis 
und Limousinen. Seither ist der Kanton für alle Fragen zu Taxis und Limousinen zuständig. 

Die Regeln des Kantons gehen den Regeln der Gemeinden vor. Ausgenommen sind Rege-
lungen zu den Standplatzbewilligungen, zur Benützung von Tram- und Busspuren und zum 

Befahren von Fahrverbotszonen. Dort gelten weiterhin die Regeln der Gemeinden. 
 

§ 6 Einbau und Kontrolle der Taxameter 
Frage: Ist es in jedem Fall für Taxis mit einer Bewilligung einer Gemeinde eines anderen 

Kantons (bspw. Kanton Aargau) notwendig, dass im Kanton Zürich der Abrechnungsmodus 
D verwendet wird, obwohl im Kanton Aargau ein anderer Abrechnungsmodus und andere 
Tarife gelten? 

 

Antwort: Für Fahrten innerhalb des Kantons Zürich benötigen solche Taxilenkende eine kan-

tonale Zusatzbewilligung. Für die Fahrten ab Standplatz im Kanton Zürich müssen Taxilen-
kende den Abrechnungsmodus D verwenden. Die Ausnahme ist, wenn sie einen Fahrgast in 

den Kanton Zürich fahren und auf der direkten Rückfahrt einen Kunden wieder aus dem 
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Kanton herausfahren. In diesem Falle wird auch der Abrechnungsmodus S akzeptiert. Daher 

können von diesem Taxi auch andere Tarifberechnungsmethoden als im Kanton Zürich vor-
geschrieben, verwendet werden. 

 
Frage: Darf eine Limousinendienstleistung mit dem Taxameter «abgerechnet» werden? 
 

Antwort: Limousinenlenkende können den Tarif mit der Kundschaft frei vereinbaren. Das 
kann auch die Vereinbarung sein, einen Taxameter zur Abrechnung zu benützen. In diesem 

Falle haben aber die Limousinenlenkenden sicherzustellen, dass der Kundschaft klar ist, 
dass es sich trotzdem um eine Limousinen- und nicht um eine Taxifahrt handelt. 

 
§ 7 Taxilampe  

Frage: Darf seitlich an die kantonale Taxilampe Werbung ohne Abstand oder mit Minimalab-
stand angebracht werden? 

 

Antwort: Modelle, die Werbung und Taxilampe vereinen, dürfen grundsätzlich verwendet wer-

den. An der kantonalen Taxilampe selbst darf aber keine Werbung oder Sonstiges ange-
bracht werden (bspw. Wappen). Zudem muss zwischen der kantonalen Taxilampe und der 
Werbung eine lichtundurchlässige Folie oder Trennwand angebracht werden, damit die Wer-

bung nicht indirekt durch die Taxilampe beleuchtet wird. Die indirekte Beleuchtung der Wer-
bung bei Dunkelheit durch die Taxilampe ist nicht gestattet. 

 
Frage: Gewisse Hersteller von Taxilampen verwenden vorgefertigte Folien für die kantonale 

Taxikennlampe. Diese Folie wird auf eine bereits bestehende Taxikennlampe geklebt. Je 
nach Design der bestehenden Kennlampe (ganz in Gelb oder wie die der Stadt Zürich) sieht 

es dann entsprechend schlecht aus. Das Weiss leuchtet nicht mehr weiss und der darunter-
liegende Schriftzug ist vor allem bei eingeschalteter Kennlampe nachts doppelt sichtbar. 

Verstösst dies gegen das Reglement? 
 

Antwort: Die Zürcher Taxilampe ist einerseits ein optisches Identifikationsmerkmal für die 
Taxi-Kundschaft und die Polizei bei allfälligen Kontrollen. Anderseits steht die Taxilampe auch 

für die Qualität des Zürcher Taxigewerbes. Deshalb müssen die neuen Taxilampen ein ein-
heitliches Erscheinungsbild haben (vgl. Reglement über die Vorgaben zur kantonalen Ta-
xilampe). Grundsätzlich sind die Taxifahrenden frei, wie sie diese Vorgaben umsetzen. Eine 

Klebefolie ist nicht verboten. Jedoch ist es nicht erlaubt, wenn durch das Überkleben der 
bereits bestehenden Taxilampe mit einer Folie die Farbe der ursprünglichen Taxilampe durch 

die Folie hindurchschimmert. Es handelt es sich dabei um einen Verstoss, der mit Busse in 
Höhe von Fr. 80 geahndet wird. 
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Frage:  Sind kommunale Taxilampen noch gültig? 

 

Antwort: Bis Ende 2025 sind unter bestimmten Voraussetzungen kommunale Taxilampen 

noch gültig. Ab Januar 2026 ist nur noch die kantonale Taxilampe erlaubt. 
 
§ 8 Abs. 2 Betriebsvorschriften – Informationspflicht  
Frage: Darf im Fahrzeug anstelle des Originaltaxiausweises eine Fotokopie angebracht wer-
den? 

 
Antwort: Ja, die Kopie des Taxiausweises darf im Taxi aufgelegt sein, sofern der Originalta-

xiausweis ebenfalls mitgeführt wird und auf Verlangen vorgezeigt werden kann. 
 

§ 11 Betriebsvorschriften – Tarife 
Vorbemerkung: Ein gültiger Tarif besteht aus drei Teiltarifen: dem Grund-, dem Weg- und 

dem Zeittarif. Diese drei «Teiltarife» zusammen werden als «Tarifblock» bezeichnet. Es kann 
immer nur ein Tarifblock angewendet werden und am Taxameter aktiviert sein. 

 

Frage: Dürfen die Tarife auch hinter der Scheibe angebracht werden? 

 

Antwort: Ab spätestens Januar 2026 sind die Tarife aussen auf der rechten Fahrzeugseite 
anzubringen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Sie die Tarife nicht mehr hinter einer Scheibe an-
bringen. 
  

Frage: Bei manchen Taxis sind aussen mehrere Tarife angegeben. Muss die Kundschaft von 

aussen sehen, welcher Tarif zur Anwendung kommt? 

 

Antwort: Ja, am Fahrzeug dürfen verschiedene Tarifblöcke angegeben werden. Wenn dies 
gemacht wird, müssen die verschiedenen Tarifblöcke aber mit zusätzlichen Erklärungen ver-

sehen sein, damit die Kundschaft ohne Nachfrage feststellen kann, welcher Tarifblock bei 
der bevorstehenden Fahrt angewendet wird (vgl. Beispiel 1). 

 

Eine solche Erklärung kann beispielsweise sein: 

Promobiltarif 
Mo-Fr 8:00 bis 22:00 Uhr 
Bis 10 km, nachher Tarif 8 

 
Frage: Ist es zulässig, ausschliesslich denjenigen Tarifblock (innen und aussen) anzubrin-

gen, der zurzeit verwendet wird?  
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Antwort: Es ist zulässig, sofern ausschliesslich der aktuell geltende Tarif aussen und innen 

am Fahrzeug angebracht ist. Werden mehrere Tarifblocks verwendet, so muss klar ersicht-
lich sein, welcher Tarifblock zur Anwendung kommt, wenn keine abweichende Vereinbarung 

zugunsten der Kundschaft vereinbart wird (vgl. Beispiel 2). 
 
Frage: Muss der Pro Mobil Tarif auch aussen aufgeführt werden, wenn der erwähnte Tarif für 

keine anderen Fahrten angewendet wird? 
 

Antwort: Der Pro Mobil Tarif muss im Innern des Taxifahrzeuges angebracht werden. Er darf 
zusätzlich aussen am Fahrzeug angebracht werden. 

 
Beispiel 1 Tarifanschrift innen und aussen 

 
 

Beispiel 2 Tarifanschrift innen und aussen 
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Frage: Ist es zulässig, einen Tarifblock 1 «Standard» und einen Tarifblock 2 «Kurzfahrt» be-

kanntzugeben? 

 
Antwort: Selbst, wenn die Preisbekanntgabe den Vorgaben des PTLG bzw. der PTLV ent-
sprechen sollten, handelt es sich hier um eine unzulässige Preisbekanntgabe, weil für die 

Kundschaft unklar bleibt, zu welchem Preis gefahren würde. Die Preisbekantgabevereord-
nung (PBV) und Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geben vor, dass 

die Preise klar und miteinander vergleichbar gestaltet sein müssen und irreführende An-
gaben zu unterlassen sind (Art. 1 PBV). Die Verletzung der Pflicht zur klaren Preisbekannt-

gabe kann mit Busse bis CHF 20 000 bestraft werden (Art. 24 Abs. 1 lit. e UWG i.V.m. Art. 
11 Abs. 2 und Art. 21 PBV). 

 
Wir empfehlen daher die Abstufung der Tarife nach Anzahl Personen, Tageszeit, Wochentag 

und Wegstrecke vorzunehmen. Dabei ist es vorteilhaft, wenn nur ein Grundtarif zum Einsatz 
kommt. 


	Information:

